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Synopse Änderung Friedhofssatzung 

 
 
 

Friedhofssatzung der Stadt Offenburg 
(Stand 18.12.2023) 

 
 
 

Vorschlag Änderung 
 

Friedhofssatzung der Stadt Offenburg 
(Stand 15.12.2025) 

§ 40 
 

Waldbachfriedhof (Alter Stadtfriedhof) 
 
 

§ 40 
 

Waldbachfriedhof (Alter Stadtfriedhof) 
 
 

(1) Auf dem Waldbachfriedhof können Reihengrä-
ber ausschließlich als Urnenbaumgrabstätten 
eingerichtet werden. Die Möglichkeit zu Bele-
gungen in Wahlgrabstätten als Erd- und Urnen-
bestattungen ist möglich. 

 

(1) Auf dem Waldbachfriedhof können Reihengrä-
ber ausschließlich als Urnenbaumgrabstätten 
eingerichtet werden. Die Möglichkeit zu Bele-
gungen in Wahlgrabstätten als Erd- und Urnen-
bestattungen ist möglich. 

 
(2) Soweit Rechtsansprüche auf Bestattungen in 

Wahlgrabstätten bestehen, werden Belegfristen 
auf Antrag der Nutzungsberechtigten bis 20 
Jahre verlängert, sofern eine Zubettung in min-
destens 1,50 m Tiefe möglich ist. Soweit eine 
Bestattung wegen Überbelegung nicht möglich 
ist, kann die Laufzeit der Grabstätten auf Antrag 
in Form einer Pflegeverlängerung im Sinne des 
Absatzes 3 erweitert werden. 

 

(2) Soweit Rechtsansprüche auf Bestattungen in 
Wahlgrabstätten bestehen, werden Belegfristen auf 
Antrag der Nutzungsberechtigten bis 20 Jahre verlän-
gert, sofern eine Zubettung in mindestens 1,50 m Tiefe 
möglich ist. Soweit ei-ne Bestattung wegen Überbele-
gung nicht möglich ist, kann die Laufzeit der Grabstät-
ten auf Antrag in Form einer Pflegeverlängerung im 
Sinne des Absatzes 3 erweitert werden. 

(3) Für erhaltenswerte Grabstätten können Paten-
schaften übernommen werden. 

 
Patenschaftsgräber sind Grabstätten, die u.a. 
unter Denkmalschutz stehen oder als besondere 
Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen 
und an denen kein Nutzungsrecht zum Zeit-
punkt der Übernahme der Grabstätte durch den 
Paten bzw. die Patin besteht. Die Friedhofsver-
waltung kann an erhaltenswerten Grabstätten, 
für die ein Nutzungsrecht nicht besteht, Paten-
schaftsrechte verleihen. Die Verleihung kann 
unter Bedingungen und Auflagen erfolgen. 
 Ein Pate kann eine natürliche Person oder 
eine juristische Person sein, die die Gemeinnüt-
zigkeit nachgewiesen hat. 
 
Mit der Übernahme der Patenschaft wird das 
Recht auf spätere Verleihung eines Nutzungs-
rechtes nach den Bestimmungen dieser Fried-
hofssatzung erworben. Das Nutzungsrecht an 
der in Patenschaft übernommenen Grabstätte 

(2) Für erhaltenswerte Grabstätten können Paten-
schaften übernommen werden. 

 
Patenschaftsgräber sind Grabstätten, die u.a. 
unter Denkmalschutz stehen oder als beson-
dere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben 
sollen und an denen kein Nutzungsrecht zum 
Zeitpunkt der Übernahme der Grabstätte durch 
den Paten bzw. die Patin besteht. Die Friedhofs-
verwaltung kann an erhaltenswerten Grabstät-
ten, für die ein Nutzungsrecht nicht besteht, Pa-
tenschaftsrechte verleihen. Die Verleihung kann 
unter Bedingungen und Auflagen erfolgen. 
 Ein Pate kann eine natürliche Person oder 
eine juristische Person sein, die die Gemeinnüt-
zigkeit nachgewiesen hat. 
 
Mit der Übernahme der Patenschaft wird das 
Recht auf spätere Verleihung eines Nutzungs-
rechtes nach den Bestimmungen dieser Fried-
hofssatzung erworben. Das Nutzungsrecht an 
der in Patenschaft übernommenen Grabstätte 
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setzt voraus, dass deren Belegung technisch 
möglich ist. 
 
Gleichzeitig wird die Pflicht zur Unterhaltung 
und Pflege der Grabanlage nach Maßgabe der 
Verleihung übernommen. 
 
Das Eigentum an Grabmal und Grabeinfassung 
bleibt – auch bei späterer Verleihung eines Nut-
zungsrechtes – bei der Stadt Offenburg.  
 
Weiteres regelt eine Vereinbarung zwischen 
dem Paten und der Friedhofsverwaltung. 

 

setzt voraus, dass deren Belegung technisch 
möglich ist. 
 
Gleichzeitig wird die Pflicht zur Unterhaltung 
und Pflege der Grabanlage nach Maßgabe der 
Verleihung übernommen. 
 
Das Eigentum an Grabmal und Grabeinfassung 
bleibt – auch bei späterer Verleihung eines Nut-
zungsrechtes – bei der Stadt Offenburg.  
 
Weiteres regelt eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Paten und der Friedhofsverwal-
tung. 

 
(4) Für den Waldbachfriedhof gelten neben § 26 – 

Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften – weitere zusätzliche Gestaltungsvor-
schriften 

Der Waldbachfriedhof ist ein Gesamtdenkmal 
von hoher stadtgeschichtlicher und kulturhistori-
scher Bedeutung (Kulturdenkmal gem. § 2 Denk-
malschutzgesetz Baden-Württemberg). Durch 
seine Anlage und die Vielzahl der kunsthistorisch 
und heimatgeschichtlich bedeutenden Grabmale 
ist der Waldbachfriedhof ein wichtiges Zeugnis 
der Sepulkral Kultur. Wegen der historischen Be-
deutung und zur Wahrung des Erscheinungs-
bilds, der Eigenart und der Würde des Wald-
bachfriedhofs in allen Belangen gelten nachfol-
gende besondere Gestaltungsregelungen: 

a) Generelle Regelung 

Auf dem Waldbachfriedhof sind Grabstätten, 
Einfassungen und sonstige Grabausstattungen so 
zu gestalten und der Umgebung anzupassen, 
dass die Würde und die historisch gewachsenen 
Strukturen des Friedhofs in seinen einzelnen Tei-
len und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 
Es ist Rücksicht auf charakteristische Grabfelder 
und geschichtlich oder künstlerisch bedeutende 
Grabmale zu nehmen. 
 
Bei sämtlichen Urnenbaumgräbern und in den 
Urnenhainen ist das Aufstellen eines provisori-
schen Bestattungskreuzes nicht gestattet. 

 
Ebenso sind die Ablage von Blumen- oder Grab-
schmuck, das Aufstellen von Grablichtern und 
die Bepflanzung der Beisetzungsflächen nicht zu-
lässig. 
 
 

(3) Für den Waldbachfriedhof gelten neben § 26 – 
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften – weitere zusätzliche Gestaltungsvor-
schriften 

Der Waldbachfriedhof ist ein Gesamtdenkmal 
von hoher stadtgeschichtlicher und kulturhistori-
scher Bedeutung (Kulturdenkmal gem. § 2 Denk-
malschutzgesetz Baden-Württemberg). Durch 
seine Anlage und die Vielzahl der kunsthistorisch 
und heimatgeschichtlich bedeutenden Grabmale 
ist der Waldbachfriedhof ein wichtiges Zeugnis 
der Sepulkral Kultur. Wegen der historischen Be-
deutung und zur Wahrung des Erscheinungs-
bilds, der Eigenart und der Würde des Wald-
bachfriedhofs in allen Belangen gelten nachfol-
gende besondere Gestaltungsregelungen: 

a) Generelle Regelung 

Auf dem Waldbachfriedhof sind Grabstätten, 
Einfassungen und sonstige Grabausstattungen 
so zu gestalten und der Umgebung anzupassen, 
dass die Würde und die historisch gewachsenen 
Strukturen des Friedhofs in seinen einzelnen Tei-
len und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den. Es ist Rücksicht auf charakteristische Grab-
felder und geschichtlich oder künstlerisch be-
deutende Grabmale zu nehmen. 

 
Bei sämtlichen Urnenbaumgräbern und in den 
Urnenhainen ist das Aufstellen eines provisori-
schen Bestattungskreuzes nicht gestattet. 

 
Ebenso sind die Ablage von Blumen- oder Grab-
schmuck, das Aufstellen von Grablichtern und 
die Bepflanzung der Beisetzungsflächen nicht zu-
lässig. 
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Die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck so-
wie das Aufstellen von Grablichtern sind bei Ur-
nenbaumgräbern und Urnenhainen nur auf den 
dafür ausgewiesenen Flächen gestattet.  
 
b) Grabmale 

 

 

 

 

 

Grabmale sind in Anpassung an die historische 
Situation in Form von Holz-, Metall- oder Stein-
kreuzen, Bildstöcken sowie Natursteinstelen, -
säulen oder -pfeilern in stehender rechteckiger 
Grundform herzustellen. Die Gesamthöhe muss 
deutlich größer als die Breite sein. Breitsteine 
sind nur bei mehrstelligen Grabanlagen aus-
nahmsweise zulässig. Findlinge und felsartige 
Steine können zugelassen werden.  

 

Für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie Holz 
und geschmiedetes oder gegossenes Metall 
(Bronze, Messing, Gusseisen) verwendet wer-
den. Zulässig sind nur Natursteine in handwerk-
lich bearbeiteter Oberfläche. Polierte oder glän-
zende Oberflächen sind ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

Die provisorischen Bestattungskreuze sind spä-
testens 24 Monate nach der Bestattung oder 
Beisetzung durch ein dauerhaftes, angemessen 
gestaltetes Grabmal zu ersetzen. 

 

Aus ökologischen Gründen ist auf dem Wald-
bachfriedhof nur Grabschmuck aus verrottba-
rem Material zugelassen. Ferner gilt § 33 Abs. 9 
dieser Satzung. Zudem sind batterie- oder solar-
betriebene Grableuchten unzulässig. 

Bei Urnenbaumgräbern und Urnenhainen sind 
die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck, das 
Aufstellen von Grablichtern und die Bepflanzung 
der Beisetzungsflächen nicht zulässig. 

Die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck so-
wie das Aufstellen von Grablichtern sind bei Ur-
nenbaumgräbern und Urnenhainen nur auf den 
dafür ausgewiesenen Flächen gestattet.  

 
b) Grabmale 

Die provisorischen Bestattungskreuze sind spä-
testens 24 Monate nach der Bestattung oder 
Beisetzung durch ein dauerhaftes, angemessen 
gestaltetes Grabmal zu ersetzen.   

Grabmale müssen sich in Größe und Form der 
unmittelbaren Umgebung anpassen. 

Grabmale sind unter Berücksichtigung der histo-
rischen Situation in Form von Holz-, Metall- oder 
Steinkreuzen, Bildstöcken sowie Natursteinste-
len, oder -pfeilern in stehender rechteckiger 
Grundform herzustellen. Die Gesamthöhe muss 
deutlich größer als die Breite sein. Breitsteine 
sind nur bei mehrstelligen Grabanlagen aus-
nahmsweise zulässig. Findlinge und felsartige 
Steine können zugelassen werden, wenn sie sich 
in Größe und Form der Umgebung anpassen.  

Für Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur 
Natursteine (Sandstein, Granit in Grautönen, 
weißer Marmor, Muschelkalk, Diabas) sowie 
Holz und geschmiedetes oder gegossenes Metall 
(Bronze, Messing, Gusseisen) verwendet wer-
den. Zulässig sind nur Natursteine in handwerk-
lich bearbeiteter Oberfläche (gebrochen, ge-
stockt, geflammt, geriffelt, bruchrauh, gespitzt, 
scharriert, spaltrauh). Polierte, satinierte, ge-
schliffene oder glänzende Oberflächen sind aus-
geschlossen. Ebenfalls nicht zulässig sind bunte, 
mehrfarbige oder stark gemaserte Materialien. 

 

Die provisorischen Bestattungskreuze sind spä-
testens 24 Monate nach der Bestattung oder 
Beisetzung durch ein dauerhaftes, angemessen 
gestaltetes Grabmal zu ersetzen. 
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Schriften, Ornamente, Symbole und Plastiken 
dürfen auch aus Metall, Keramik und Glas herge-
stellt werden. Porträts und Fotos an Grabmalen 
sind nicht zulässig. 

Liegende Grabmale, sowohl als Ganz- oder Teil-
abdeckungen, sind grundsätzlich nicht zugelas-
sen. Ausnahmen sind Schriftplatten, Kissensteine 
o. ä. mit höchstens 0,35 m² Ansichtsfläche, die je 
Grabstelle aufgelegt werden können. 

Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und 
nicht auf der Vorderseite des Grabmals ange-
bracht sein und sind nur bis zu einer maximalen 
Größe von 30 cm² zulässig. 
 

 
 
 
 
 
 

c) Grabeinfassungen/Grabflächen 

Grabeinfassungen müssen aus immergrünen He-
cken (z. B. Buchs, Eibe, Liguster, Thuja) oder ge-
raden Kantensteinen aus unpoliertem Naturstein 
bestehen. Alle anderen Materialien sind unzuläs-
sig. Die Höhe der Steineinfassung ab Gelände-
oberkante darf 6 – 12 cm, die Breite 10 -15 cm 
nicht unter- bzw. überschreiten. Geschweifte 
Steineinfassungen sowie Platteneinfassungen 
sind nicht zugelassen.  

 

 

Grabflächen sind gärtnerisch zu gestalten und zu 
bepflanzen. Das Belegen mit großflächigen Stein-
platten, Natursteinsplitt, Kies, Schotter, Glas, 
Holz- oder Kunststoffschnitzeln sowie farbigen 
Holzspänen ist nicht zulässig. 
 
 
Die Grabeinfassungen sind spätestens 24 Mo-
nate nach der Bestattung oder Beisetzung herzu-
stellen.  

 
d) Reihenurnenbaumgräber/Partnerbaumgrä-
ber/Urnenhaine 

Auf dem Waldbachfriedhof sind an ausgewähl-
ten Bäumen bzw. Orten Beisetzungsflächen für 
Reihenurnenbaumgräber, Partnerbaumgräber 
und Urnenhaine ausgewiesen. 

Schriften, Ornamente und Symbole dürfen auch 
aus Metall, Keramik und Glas hergestellt wer-
den. Porträts und Fotos an Grabmalen sind nicht 
zulässig. 

Liegende Grabmale, sowohl als Ganz- oder Teil-
abdeckungen, sind grundsätzlich nicht zugelas-
sen. Ausnahmen sind Schriftplatten, Kissen-
steine o. ä. mit höchstens 0,35 m² Ansichtsflä-
che, die je Grabstelle aufgelegt werden können. 

Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig 
und nicht auf der Vorderseite des Grabmals an-
gebracht sein und sind nur bis zu einer maxima-
len Größe von 30 cm² zulässig. 

 

Zum Schutz von Bäumen sind in deren Wurzel-
bereich nur Erdanker zur Fundamentierung von 
Grabmalen zulässig. 

 
 
c) Grabeinfassungen/Grabflächen 

Grabeinfassungen müssen aus immergrünen He-
cken, (z. B. Buchs, Eibe, mit einer max. Höhe von 
40 cm, Liguster, Thuja) oder geraden Kantenstei-
nen aus unpoliertem, handwerklich bearbeite-
tem Naturstein bestehen. Alle anderen Materia-
lien sind unzulässig. Die Höhe der Steineinfas-
sung ab Geländeoberkante darf 6 – 12 cm, die 
Breite 8-10 cm nicht unter- bzw. überschreiten. 
Geschweifte Steineinfassungen sowie Platten-
einfassungen sind nicht zugelassen. Grabmal 
und Steineinfassung sind aus dem gleichen Ma-
terial herzustellen. 

Grabflächen sind gärtnerisch zu gestalten und zu 
bepflanzen. Das Belegen mit großflächigen 
Steinplatten, Natursteinsplitt, Kies, Schotter, 
Glas, Holz- oder Kunststoffschnitzeln sowie farbi-
gen Holzspänen ist nicht zulässig. Das gilt auch 
für die Zwischenwege. 

Die Grabeinfassungen sind spätestens 24 Mo-
nate nach der Bestattung oder Beisetzung herzu-
stellen. 

 
d) Reihenurnenbaumgräber/Partnerbaumgrä-
ber/Urnenhaine 

Auf dem Waldbachfriedhof sind an ausgewähl-
ten Bäumen bzw. Orten Beisetzungsflächen für 
Reihenurnenbaumgräber, Partnerbaumgräber 
und Urnenhaine ausgewiesen. 
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Einheitlich nach Vorgaben gestaltete Gedenk-
steine/Abdeckplatten in der Größe von 15 x 15 
cm bei Reihenbaumgräbern bzw. 30 x 15 cm bei 
Partnerbaumgräbern können am Beisetzungsort 
in Rasen/Wiese bodeneben eingebaut werden. 
An diesen Gräbern sind grundsätzlich keine indi-
viduellen Grabmale, Gedenksteine oder Gedenk-
tafeln zulässig.  

Bei Urnenhainen sind Gedenksteine am Bestat-
tungsplatz nicht zulässig, die Namensnennung 
findet ausschließlich an einer Gemeinschafts-
stele statt. 

 

 

 

Die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck und 
die Bepflanzung der Beisetzungsflächen sind 
nicht gestattet. 

 

 

 
 

e) Familienbaumgräber 

Zur Namensnennung sind hier ausschließlich bo-
deneben eingebaute Natursteinplatten bis zu ei-
ner Größe von 30 x 15 cm zulässig. Die Ablage 
von Blumen- oder Grabschmuck und die Bepflan-
zung der Beisetzungsflächen sind nicht gestattet. 

 
 

Einheitlich nach Vorgaben gestaltete Gedenk-
steine/Abdeckplatten in der Größe von 15 x 15 
cm bei Reihenbaumgräbern bzw. 30 x 15 cm bei 
Partnerbaumgräbern können am Beisetzungsort 
in Rasen/Wiese bodeneben eingebaut werden.  

An diesen Gräbern sind grundsätzlich keine indi-
viduellen Grabmale, Gedenksteine oder Gedenk-
tafeln zulässig.  

Bei Urnenhainen sind Gedenksteine am Bestat-
tungsplatz nicht zulässig. Die Namensnennung 
findet ausschließlich an einer Gemeinschafts-
stele statt. 

Bei sämtlichen Urnenbaumgräbern und in Ur-
nenhainen ist das Aufstellen eines provisori-
schen Bestattungskreuzes nicht gestattet. 

Das Betreten der Grabfelder, die Ablage von Blu-
men- oder Grabschmuck, das Aufstellen von 
Grablichtern und die Bepflanzung der einzelnen 
Beisetzungsflächen sind nicht gestattet. Für die 
Ablage von Blumen- oder Grabschmuck und das 
Aufstellen von Grablichtern sind die ausgewiese-
nen Ablageflächen zu nutzen. 

 
e) Familienbaumgräber 

Zur Namensnennung sind hier ausschließlich bo-
deneben eingebaute Natursteinplatten bis zu ei-
ner Größe von 30 x 15 cm zulässig. Die Ablage 
von Blumen- oder Grabschmuck und die Be-
pflanzung der Beisetzungsflächen sind nicht ge-
stattet. 
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